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Veröffentlichung aufgrund Kontrollergebnisse gemäß § 40 Abs. 1a Nr. 3 LFGB 

 

Datum der Veröffentlichung:    29.09.2023 

Betriebsbezeichnung:    Eiscafe Tiziano 

Anschrift:      Pappelstr. 90, 28199 Bremen 

Feststellungstag:     01.08.2023 

 

Sachverhalt/ Grund der Beanstandung:   

Der Fußboden des Eislabors und des Tresens, insbesondere in den Rand- und 
Eckbereichen sowie unter und hinter den Einrichtungsgegenständen, mit zum Teil 
erheblichen Verschmutzungen durch Lebensmittelreste, älteren Ursprungs 
verunreinigt. 

Die Spaghettieispresse war erheblich mit älteren verkrusteten Schmutzanhaftungen 
verunreinigt. 

Die Eismaschine war noch vom Vortag mit angetrockneten Eisresten verunreinigt. 

Das Rührgerät zur Eisherstellung war am Gehäusebereich mit angetrockneten 
Lebensmittelresten verunreinigt. 

Am Waschbecken im Eislabor und am Handwaschbecken des Verkaufstresens fehlten 
Mittel zum hygienischen Reinigen und Trocknen der Hände. 

Die Eisportionierer die zur Portionierung der Eiskugeln benutzt wurden waren in einer 
Eisportionierspüle aufbewahrt. Die Eisportionierer/Messer wurden dabei in einer 
trüben verunreinigten Flüssigkeit aufgehoben. Die dahinter befindliche Edelstahlwand 
wies deutliche rötliche, schimmelähnliche Verunreinigungen auf. 

In der Kühleinheit im Tresenbereich wurden großflächige schimmelähnliche 
Verunreinigungen im Bereich des Lüfters festgestellt. Des Weiteren wurden 
Verunreinigte Dichtungsgummis der Türen sowie verunreinigte Bodenbereiche der 
Kühleinheit vorgefunden. 

Die gesamte Betriebsstätte wurde offensichtlich über einen längeren Zeitraum nicht 
ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert.      
   

Rechtsgrundlage:     

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. § 3 Satz 1 der 
Lebensmittelhygieneverordnung 

 

Hinweis zur Mängelbeseitigung:   04.08.2023  
(Mängel behoben am)   
 

Löschdatum:      29.03.2024 

 


